
Andreas Holzern 

Konfessionalisierung 
als Bildungsbewegung 
Glaubenswissen und Glaubenspraxis in münster· 
ländischen Dörfern nach dem Westfälischen Frieden 

Die historisch·politischen Blätter für das katholische 
Deutschland zeichneten 1878, also im abklingenden 
Kulturkampf, ein überaus romantisches „Zeit· und 
Lebensbild"1• Sein Sujet: ,,Das Münsterland vor hun· 
dert Jahren". Geradezu beschwörend wurde hier eine 
Landschaft tiefsten Friedens in ihrer Verklammerung 
mit der Religion evoziert: der „heilige Boden" durch· 
setzt mit Kruzifixen und Muttergottesstatuen; Adel und 
Dienerschaft, Bauer und Gesinde in häuslicher Gebets· 
gemeinschaft; Katechismus und Andachtsbuch auf 
den einfachen Eichenborden eines jeden Haushalts: 

„Mit zäher Kraft halten sie das Erbthum fest, das 
von ihren Vorfahren ihnen überkommen ist, für sie 
ein heiliger Boden, wo die Wiege ihres Geschlechts 
gestanden, wo schon in grauer Zeit die Väter 
fromm gebetet, emsig gewirkt und mit gottseligem 
Tode ihr Leben beschlossen haben. ( ... ) Denn 
gelten ihnen die Sprache, die alten Gebräuche 
und Traditionen werth wie Gold, so hüten sie die 
Religion und die Tugenden aus der Väterzeit als 
ihre kostbarsten Kleinodien. ( ... ) Und wohl in weni· 

115 



gen Ländern mag der katholische Glaube und 
die christliche Sitte so langer ununterbrochener 
Herrschaft sich erfreut haben als im Münsterlande." 

Der Autor beobachtete „stille Ordnung, festhalten 
am Ueberlieferten, Mißtrauen in jede Neuerung" und 
zusammengefaßt „ausgeprägteste[ n] Conservatismus". 
Spätestens hier wird die Idylle politisch, auch wenn 
eine entsprechende Analyse nicht mehr in einen 
Vortrag über die Frühneuzeit gehört. 

Immerhin: Münster und das Münsterland gelten als 
urkatholisch, Konfession und landschaftlicher Charakter 
als seit undenkbaren Zeiten miteinander verwoben. 
Doch diese Rolle war dem Fürstbistum keineswegs 
auf den Leib geschrieben. Sie mußte in einem lang-
dauernden Kontinuum von Zwang und Aneiferung, 
von Unterwerfung und Aneignung durchgesetzt und 
gestaltend rezipiert werden. Der Begriff der ,Konfes-
sionalisierung' beinhaltet nicht allein einen religiösen, 
sondern auch einen gesellschaftlichen Wandel und zielt 
besonders auf deren Zusammenhang. Dieser Wandel 
mußte von Reformkräften angestoßen werden durch 
eine herrschaftliche und programmgeleitete ,Disziplinie-
rung', für die Katholiken auf der inhalrlichen Grund-
lage dessen, was das Trienter Konzil in drei Tagungs-
perioden zwischen 1545 und 1563 an dogmatischen, 
vor allem aber auch an Reformbeschlüssen erarbeitet 
hatte. Die Frage ist, wie dieses tridentinisch katholische 
Reformprogramm, dessen Auswirkungen bislang fast 
nur auf der Ebene der ,Haupt- und Staatsaktionen' 
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beschrieben wurden, auf alle ausgedehnt und aus 
dem Programm heraus in einen Prozeß übersetzt wer-
den konnte, der sich selbst trug, der auf Kontrolle und 
Strafe verzichten konnte, der das Neue und Verordnete 
zu einem Teil des inneren Selbst jedes Einzelnen und 
der Identität der ganzen Gesellschaft umprägte. 

Dabei geht es im Rahmen einer Tagung zur Rezeptions-
geschichte des Westfälischen Friedens darum, wie sich 
die durch das religiös-politische Vertragswerk geschaf-
fenen Bedingungen gleichsam nach innen wendeten. 
In Folge einer bereits 1555 eingeleiteten Entwicklung 
bedeutete dieser Friede eine „Politisierung, Neutralisie-
rung und Säkularisierung des religiösen Anliegens in 
der Reichsverfassung"2• Der große Krieg, Symptom 
der „Krise der Religionsverfassung des Reiches"3

, wurde 
beendet durch das Einfrieren der konfessionellen Be-
sitzstände auf die Lage des Stichtages 1 . Januar 1624. 
Das ist gewertet worden als „das krude weltliche 
Ergebnis allen innenbrünstigen wie brutalen Ringens 
um die christliche Wahrheit und Einheit in Kirche und 
Reich, das vor vier Generationen um Ablaß und Buße, 
Sakrament und Glaube, Schrift und Tradition begon-
nen hatte", dieses Ergebnis und sein formaler Charak-
ter aber bezeichnen gleichzeitig „die ganze Schwere 
der Rechtsnot der Zeit. "4 Die Reichspolitik war gezwun-
gen, Religion in weltlich-juristische Formen zu gießen, 
so daß „die Entkonfessionalisierung, die Entideologisie-
rung der internationalen Beziehungen"5 die Reichs-
ebene prägte. Auf der Ebene der Territorien aber 
geschah das Gegenteil: die gänzliche Durchdringung 
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der Politik mit religiösen Gehalten. Auf der Ebene des 
Reiches war man gezwungen, um des Friedens willen 
eine Parität zuzulassen und die Trennung der Konfes-
sionen formal wie einen unausgetragenen innerkirch-
lichen Lehrkonflikt zu behandeln. Kurz: Außenpolitisch 
maß kein europäischer und deutscher Staat dem Kon-
fessionellen mehr handlungsleitende Priorität zu; das 
Konfessionelle wurde aber gerade dadurch „allent-
halben ein wesentliches Element der Innenpolitik. "6 

Ich stelle mit Blick auf die Laien einen kleinen Aus-
schnitt in vier Schritten vor: Ich skizziere erstens kurz 
die vorkonfessionelle Ausgangslage an der Wende 
vom 16. zum 17. Jahrhundert, zweitens das Verhältnis 
von Glaubenswissen und Glaubensformen, drittens die 
Glaubensschulung in ländlicher Elementarbildung und 
viertens deren begrenzte Umsetzbarkeit in die soziale 
Praxis der Religion. 

1 . Mischreligiosität als Ausgangslage 

Zwischen 1571 und 1573 ließ Johann von Hoya auf 
Initiative seines Domdechanten Gottfried von Raesfeld 
das Fürstbistum Münster visitieren, genauer: dessen 
oberstiftischen Teil, das klassische Münsterland. Über 
die Laien erfährt man immerhin so viel, daß der tran-
sitorische Charakter der 1570er Jahre im Prozeß der 
katholischen Konfessionalisierung, die Gemengelage 
religiös-kirchlicher Beharrungs- und Wandlungsfaktoren 
rasch kenntlich wird. Um 1570 stellt sich das Leben 
in den Pfarreien in keiner Weise ,tridentinisch' dar. 
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Der Befund in den ländlichen Kirchspielen auf eine 
kurze Formel gebracht: Die meisten Adelsfamilien gal-
ten noch bis in die ersten Jahrzehnte des 1 7. Jahrhun-
derts als in ihrer Religionsübung verdächtig (suspecti 
in religione}7; viele waren erklärte Calvinisten. Die 
Masse der Bevölkerung und des Sekundarklerus war 
weitgehend katholisch geblieben, wo sie nicht den 
Grundherren und Kirchenpatronen folgte, aber nicht 
in einem tridentinischen Sinn, sondern in der Weise 
einer spätmittelalterlichen Pluriformität traditionaler 
Frömmigkeit, die nur an einigen Stellen von reforma-
torischen Elementen durchsetzt war. Diese Durchsetzt-
heit aber mußte als eine solche nicht zwingend auf-
fallen. Als Beispiel diene die Kelchkommunion: Unter 
der Gestalt von Brot und Wein (sub utraque specie) 
zu kommunizieren, blieb oft dem Adel und in den 
Städten der höheren Bürgergesellschaft vorbehalten, 
so daß das konfessionelle Unterscheidungskriterium 
in der durchschnittlichen Perzeption als soziales 
Rangmerkmal aufgefaßt wurde. 

Es handelte sich meist nicht um entschiedenen Protes-
tantismus, sondern um unentschiedene Katholizität, um 
eine Kirchlichkeit, die in einem schleichenden Wandel 
und aus Mischformen lebte, mit einer großen Band-
breite an Praktiken, mit viel Gewöhnlichkeit und Her-
kommen, oft ohne strenge theologische Rechenschaft, 
mit individuellen Anpassungen an Willen und Bedürf-
nisse der lokalen Autoritäten. 

Dieser Typus der Mischreligiosität der Laien kann nicht 
ohne einen Seitenblick auf den Klerus erklärt werden, 
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auf familiare Lebensformen - Konkubinate waren nicht 
mehr deren disziplinarisch relevante Außenseite -, 
auf quasibäuerliches Wirtschaften, auf eine Amtsver-
richtung, die Sakramente und Sakramentalien außer 
Übung setzte, wenn sie nicht nachgefragt wurden 
(Beichte, Krankensalbung, Fasten, gar Predigt), auf 
eine durchweg ,handwerkliche' Priesterausbildung und 
einen geistlichen Buchbesitz von etwa drei bis fünf 
Büchern, auf eine geradezu beliebige sakramentale 
Praxis, in der man mit Bier konsekrieren zu können 
glaubte, wenn der Wein fehle, in der man dem eige-
nen Küster Absolutionsvollmacht zuschrieb, in der 
man Glaube, Hoffnung und Liebe für Sakramente hielt 
und „ich konsekriere dich" (ego consecro te) für eine 
angemessene Konsekrationsformel, in der man angab 
Brevier zu beten, aber nicht wußte, wer Paulus war 
und meinte, Augustinus habe vor Jesus gelebt. Eher 
als Ausnahme findet man eine bewußte, zwischen 
den Grenzen agierende humanistisch-reformerische 
Allgemeingesinnung, keineswegs mit einer generellen 
Opposition gegen den ,alten Glauben' oder gegen 
den Bischof und seine Vertreter, doch unter Bewahr-
heitung der Beobachtung Ernst Walter Zeedens, 
„daß bei ungeklärten Herrschaftsverhältnissen auch 
die Konfessionsbildung im unklaren stecken blieb"8• 

Um 1570 herrschte eine Situation, in der für triden-
tinische Visitatoren Irrtum und Unwissenheit von der 
strategischen Camouflage abweichenden Bekennt-
nisses kaum zu trennen waren. Wenige wußten, was 
mit dem Bekenntnis, ,,daß er die Sakramente auf katho-
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lische Weise spendete" (quod catholice administret 
sacramenta), eigentlich gemeint war. Die differieren-
den Einflüsse des spätmittelalterlichen Frömmigkeits-
pluralismus, der devotio moderna, des Humanismus, 
der Reformation, der Schrecken der Täuferherrschaft 
und ihrer Niederwerfung, der politisch-dynastischen 
Entwicklungsoffenheit der großen territorialen und 
kirchlichen Entwicklungsströme, nicht zuletzt die 
Unfähigkeit der Landesherrschaft, ,,die konfessionelle 
Gefolgschaft ihrer Stände, Städte und Dörfer zu 
erzwingen", bildeten die Vorgeschichte. 9 „Menschen, 
die sich mit allen Lehren der einen oder anderen Seite 
in jeder Hinsicht identifizierten oder sie auch nur voll 
verstanden, hatte es seit dem Ausbruch der Reforma-
tion in Westfalen wohl überhaupt nicht in größerer 
Zahl gegeben. " 10 Die meisten ländlichen Parochianen 
folgten - zwischen Toleranz und Indifferenz - dem 
Priester in seiner Weise der Liturgie, der Frömmigkeit 
und der Alltagsförmigkeit des Christentums. Diese 
religiöse Alltagsförmigkeit war nur in einem geringen 
Maß durch unterrichtete Reffexivität auf außerpfarrlich 
gesetzte Normen geprägt. 

Nun sind in der Regel die Formen der Konfessionali-
sierung, die sich auf das richten, was Max Weber und 
Gerhard Oestreich im Blick auf weltliche Bürokratien 
treffend ,Stabsdisziplinierung' genannt haben, ebenso 
gut erforscht wie bekannt. Ich setze sie hier generell 
voraus. Mindestens für den katholischen Bereich werden 
hinge_gen Fragen, die das religiöse Leben der Laien 
betreffen, entweder von vornherein ausgeklammert 

121 



oder aufgrund der Quellenlage in interpolativen 
Rückschlußverfahren behandelt, die aufgrund von 
Visitationsergebnissen zum Klerus fast dezisionistisch 
über Erfolg oder Mißerfolg der Laienkonfessionalisie-
rung urteilen. 

Die Sendgerichtsprotokolle des ehemaligen Fürst-
bistums Münster hingegen bieten Tausende von Ein-
trägen, die dem Glaubenswissen und der religiösen 
Praxis der Laien gelten, eine für den deutschspra-
chigen Sprachraum in dieser Dichte wohl einmalige 
Quellengruppe. Der Erhalt der Sendgerichte, gegen 
die erklärte Absicht des Trienter Konzils, intermediäre 
Gewalten zwischen Bischöfen und Kirchspielen nach 
Möglichkeit zu beseitigen, ist das Ergebnis eines ver-
fassungsgeschichtlichen ,Sonderweges'. Es gelang, 
die Trägerschicht der Archidiakone zu tridentinisieren, 
die anfangs aus mindestens kurzsichtig guten Grün-
den an „katholischer Reform" wenig interessiert 
gewesen waren. Nur knappstens zur Prozedur: Vom 
Archidiakon eingesetzte Kommissare, juristisch ge-
bildete bürgerliche Stiftskleriker, also eine moderne 
Funktionselite, reisten über Land von Pfarrei zu Pfarrei, 
begleitet von einem Promotor in der Funktion des An-
klägers und einem Notar. Die eigenrliche Delinquenz-
erhebung und Denunziation aber oblag den soge-
nannten „Eidschwörern" (iurati), Mitgliedern der 
Bauernschaften, die turnusmäßig unter den Haushalts· 
vorständen bestimmt und vom Kommissar vereidigt 
wurden; auf Verschweigen von Delikten standen hohe 
Strafen. Das Sendgericht, institutionengeschich~ich 
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eine vormoderne An~iennität, verfügte über eine aus-
gestaltete judiziale Liturgie mit feierlichem Geläut und 
Geleit, Meßfeier mit Anrufung des Heiligen Geistes 
und öffentlicher Sitzung in der Kirche. Konfessionali-
sierung als Bildungsproblem zeigte sich hier vor allem 
im Delikt mangelnden Glaubenswissens. 

2. Glaubenswissen und Glaubensformen 

Ländliche Religiosität erweist sich vor allem als am 
öffentlich Akt, am liturgischen Tun orientiert. Arbeits-
organisation und Wohnbedingungen schlossen 
Privatheit als Voraussetzung einer differenzierten 
Ausarbeitung des Ichs ebenso weitgehend au~. wie 
eine strenge Trennung von Individualität und Offent-
lichkeit. Die Welt des Göttlichen, Himmlischen und 
Heiligen bildete den höchsten und gleichsam ,gültig-
sten' der Lebenskreise, die Haus, Dorf und Herrschaft 
~usammenhielten, nicht allein durch den Zwang des 
Uberlebens und die Sicherung der Nahrung, sondern 
auch als mentalen Raum der Solidarität, des Schutzes 
und der gegenseitigen Verpff ichtung und Abhängigkeit. 

Religion galt vornehmlich als Partizipation an dieser 
kosmischen Ordnung, als fester Bestandteil dieser 
interdependenten Welt. Frömmigkeit war kaum auf 
lntellektualisierung, verfeinerte Erfahrung und inneren 
Nachvollzug ausgerichtet. Auch die Gottesbegegnung 
geschah in den Formen, die von lebensweltlichen Voll-
zügen mitgetragen waren: öffentlich, rituell und korpo-
rativ. Dementsprechend trat in der Glaubensbefragung 
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im Rahmen des Sendrituals ein geringes Glaubens-
wissen zutage. Gefragt und geurteilt wurde auf der 
Grundlage der klassischen Volkskatechismen: vor allem 
des Petrus Canisius, daran angelehnt und an den 
westfälischen Dialekt adaptiert derjenige des Johann 
von Detten. Aus einem dieser Verurteilungsprotokolle: 
„Johann Peterß ist ufferlacht zehen lb. wachses zu 
geben in deme er seint Zehen gebott Gottes nicht 
recitirn kennen auch dabey ein halb jahr dato huius 
anzurechnen der erste und letzte in der Kinderlehr 
sein wovon der Custer Zeugnis beybringen soll. " 11 

Die Unwissenheit betraf die Sakramente oder die fünf 
Kirchengebote12, mit anderen Worten den Mindest-
standard, der in den Augen der Kirche zur Erlangung 
des Heils unabdingbar war. Die wenigsten konnten 
den Ablutionswein vom konsekrierten Meßwein unter-
scheiden, was als Anklang an die protestantische 
Kommunion unter den Gestalten von Brot und Wein 
von besonderem Gewicht war. Mancher wurde 
verurteilt, ,,darumb, daß er nicht gewußt wie viell 
Persohnen in der Gottheit sein."13 Die Anzahl der 
göttlichen Personen: ,,sieben". Ein weiteres Urteil: ,,weil 
er nicht wußte, wer für das Menschengeschlecht ge-
litten hatte". 14 Ein Dritter ging davon aus, daß die im 
Zustande der Todsünde Versterbenden ins Fegefeuer, 
und nicht etwa in die Hölle gelangten. 15 Waren die 
einen zu sorglos, so die anderen zu skrupulös: ohne 
Empfang der letzten Ölung könne man nicht gerettet 
werden. 16 So wenig man die drei Personen Gottes 
zu benennen wußte, wußte man ihnen Schöpfung, 
Erlösung und Heiligung als grundlegende Heils-
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tatsachen zuzuordnen. 17 Für die im Rahmen der Kon-
fessionalisierung stark propagierte Beichte war von 
entscheidender Bedeutung, den Unterschied zwischen 
contritio und affritio zu kennen. Ebenso notwendig 
erschien es den Fragestellern, die Anbetung Gottes 
nicht mit der bloßen Verehrung der Heiligen, ihrer 
Bilder und Reliquien verwechselt zu sehen. Manche 
aber konnten sich nicht einmal korrekt bekreuzigen. 18 

Es ist zur Einschätzung des Kreises der Betroffenen 
nicht unerheblich, daß zunächst die Eidschwörer und 
Bauerrichter, also ländliche, nichtadlige Honoratioren, 
auf ihr Glaubenswissen hin befragt und zahlreich 
,,wegen völliger Unwissenheit in Glaubensdingen" 
(ob crassam valde ruditatem in rebus fidei) abgestraft 
wurden. 19 Von vielen hieß es, sie seien „reinweg 
unwissend" (puriter nescius oder puriter ignorans). 20 

Man spürt noch aus den lateinischen Protokollsenten-
zen Unverständnis und Kopfschütteln, gar das Ent-
setzen der Befragenden. Zahlreiche weitere Beispiele 
wären vorführbar. 

Das Desinteresse an Glaubenssätzen und -inhalten 
war ein verbreitetes Massenphänomen und blieb eines 
der meistabgestraften Dauerdelikte. Der Pfarrer von 
Ramsdorf aber differenzierte 1770 in wohl allgemein-
gültiger Weise, die Kinder seien gut instruiert, die 
Erwachsenen hingegen nicht, denn sie seien nicht zur 
Schule gegangen. Im Gegensatz zur deutlich gestiege-
nen Beachtung der Sonntagsruhe und -pfficht konnte 
der allgemeine religiöse Wissensstand kaum verbessert 
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werden. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwun-
derlich, daß zahlreiche Sendprotokolle gerade des 
späten 17. Jahrhunderts Glaubenswissen, Schule, 
Christenlehre und das Delikt des Auslaufens aus 
der Predigt gleichzeitig und zusammenhängend 
thematisierten. 

Man muß aber die Glaubensprüfung im Sendgericht 
auch vor dem Hintergrund einer ,inneren Mission' 
betrachten: Sie behandelte vor allem solche Fragen, 
die unmittelbar oder mittelbar das Heil der Gläubigen 
betrafen. Es ging weniger um eine herrschaftliche 
Kujonierung als darum zu vermitteln, was sie für Gut 
und Wohl als unverzichtbar ansahen. Kurz: es war 
ihnen nicht um Herrschaftswissen, sondern um Hilfe-
Wissen zu tun. Das verdeutlichen Protokollformulie-
rungen, jemand habe nicht antworten können „auf 
Fragen nach dem, was zum Heil und zum ewigen 
Leben erfordert wird" (ad interrogata ad salutem et 
vita neccessaria) oder „daß er die Mittel zur Gewin-
nung des Heils nicht kannte" (quod nesciverit media 
salutis}21

• Die geistlichen Eliten kämpften offenbar 
wesentlich weniger einen Kampf um ihre Macht und 
Vormachtstellung - das wäre bereits eine machiavelli-
stische und säkularistische Interpretation ihrer Inten-
tionen, sondern sie kämpften um die gesellschaftliche 
Macht des Religiösen und seiner Heilswirkung. 
Das galt auch für die Prüfung ausgesucht kontrovers-
theologischer Theologoumena: Wie konnte gerettet 
und des ewigen Heils teilhaftig werden, wer, und sei 
es aus Unwissenheit, von der wahren Kirche abirrte? 
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Das Motiv der Pastoral und der Barmherzigkeit war, 
auch wo es sich als Disziplinierung äußerte, ein 
wesentliches Agens auch der konfessionellen Formie-
rung durch Bildung. 

3. Konfessionalisierung und ländliche Elementarschule 

Bildung wird für gewöhnlich mit Lese- und Schreib-
fähigkeit als elementaren Kulturtechniken identifiziert. 
Das mehr oder minder gebildete Subjekt findet seine 
Geschichte in der Analyse von Lesekompetenz, Lese-
frequenz und Lesestoff. 22 Diese Perspektive hat Richard 
van Dülmen in ihrer Ausschließlichkeit in Frage 
gestellt: ,,In seiner Bedeutung für die Alltagswelt muß 
das institutionalisierte Bildungssystem neu bewertet 
werden. " 23 Denn auch diejenigen, die niemals zur 
Schule gegangen waren, verfügten über ein komple-
xes Wissen, ganz unabhängig von ihrer Literalität. 
Dieses Wissen betraf einerseits die Arbeitsformen 
des Ackerbaus oder des Handwerks, andererseits 
die soziale Kompetenz innerhalb der Dorfgesellschaft 
wie gegenüber den verschiedenen Instanzen von Herr-
schaft, drittens mindestens rudimentäre, meist Prak-
tiken betreffende Kenntnisse religiöser Daseinsvorsorge 
und Heilssicherung. Wissen war nicht ausschließlich 
eine Variable institutionalisierter Schriftlichkeit, son-
dern ebenso ein Produkt oraler und exemplarer Tra-
dierungsformen. Man lernte, was man hörte und sah, 
erinnerte und nachahmte. ,,Insgesamt verfügte( ... ) 
selbst das gemeine Volk ohne Schulausbildung über 
ein beträchtliches Wissen, das für seine alltäglichen 
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Geschäfte und Berufstätigkeiten nötig war und das es 
entweder zu Hause, auf dem Markt oder in der Kirche 
erworben hatte. ( ... ) Aus praktischen Erwägungen 
gab es wenig Anlaß, eine Schule zu besuchen und 
Lesen und Schreiben zu lernen, und deshalb existierte 
auch kein Grund, sich mit der seit jeher hochent-
wickelten Schriftkultur auseinanderzusetzen. Insofern 
bedarf die Alphabetisierungskampagne der Kirchen 
und der Obrigkeiten sowie der regelrechte Aufbau 
des Schulwesens einer besonderen Erklärung. " 24 

Diese Erklärung ergibt sich aus den spezifischen 
Bedürfnissen der Konfessionalisierung. Die religiöse 
und literale Basisbildung wurden zu einem Kernele-
ment der durch frühmodernen Staat und Konfessions-
kirche symbiotisch betriebenen Ausbildung geistiger 
und institutioneller Kapazitäten zur Regulierung 
von Frömmigkeit und Untertanenverhalten. Gerhard 
Oestreich begriff in seinen posthumen Fragmenten 
den Mechanismus der SozialdisziplinierunfJ als einen 
11ständigen Bildungsprozeß, der die Grundbegriffe 
und Grundwerte der Sozialisation betrifft und Fähig-
keiten und Einstellungen erlernen und entwickeln 
hilft" 25, gleichzeitig einen das Wertsystem betreffen-
den Konsens und die Spielregeln gesellschaftlichen 
Verhaltens grundlegt. · 

Die frühneuzeitliche Schule war eine Institution zu-
nächst fast ausschließlich religiöser Sozialisierung. 
Die Constitutio Bernardina, das nach 1650 durch 
Christoph Bernhard von Gelen erlassene diözesane 
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Basisstatut, besprach die Schule unter den „Angelegen-
heiten des Glaubens" (Titulus de Fide) und verlangte 
ausschließlich katholische Lehrer und Lehrerinnen, 
die ihren Kindern keine anderen als katholische 
Bücher zum Lesen und Vorlesen verstatten sollten. 
Insbesondere das Neue Testament „in der Fassung 
der Häretiker" (juxta versiones h~reticorum editas) 
wurde streng verboten. Lehrer und Lehrerinnen sollten 
die Kinder in solider Frömmigkeit erziehen, sie zur 
Christenlehre geleiten und insbesondere darauf 
achthaben, daß diese in der rechten Weise zu beten 
und zu beichten lernten. 26 Die Schule insgesamt hatte 
Sorge zu tragen, 

„damit die Jugendt in GottesForcht und ehrlichen 
Sitten dergestalt erzogen werde / auff daß dieselbe 
dorinne erwachßen / und dabey in Christlicher 
Catholischer Gemeinheit umb desto besser erhalten 
werden möge." Das Mittel: ,,daß derselben solches 
von den Schulmeistern und Schulmeisterinnen in 
die gedechtnuß eingetruckt werde. '127 

Identifikation mit dem Katholizismus als Konfessions-
lehre hob die Anforderungen an den Kenntnisstand 
der Gläubigen von der unhinterfragten Pluriformitöt 
der Frömmigkeitsproxis des Spätmittelalters zwischen 
öffenrlich vollzogener korporativer Werkfrömmigkeit 
und verinnerlicht-individualisierter devotio moderna 
deutlich ob. Dies war der religiös-gesellschaftliche 
Ort von Schule in der Frühneuzeit bis zur Mitte des 
18. Johrhunderts, und darum mußte das Schulsystem 
flächendeckend ausgebaut werden auch dort, wo die 
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sozialzivilisatorischen Ausgangsbedingungen für die-
sen Prozeß alles andere als günstig waren. Weniger 
dem Katechismusunterricht, der Christenlehre oder der 
Predigt, sondern vorrangig der schlichten Dorfschule 
war die entscheidende Rolle der religiösen Sozialisa-
tion im Zeitalter der Konfessionskirchen zugedacht; 
ja Schule war im engeren sakramentenkatechetischen 
Sinn Erstkommunionvorbereitung. Ebendeshalb wurde 
es stets scharf veryrteilt, die Kinder zu lutherischen 
oder reformierten Schulen zu schicken, selbst wenn 
sie dort mehr hätten lernen können. 

Die spezifischen Ausbildungs- und Abgrenzungs-
belange gerade der Konfessionalisierung brachten 
den Charakter des Christentums als Schrift- und 
Buchreligion für die breite Allgemeinheit zu neuer 
Geltung: Die Monopolisierung des „wahren Glaubens" 
in den jeweiligen Denominationen verlangte nach 
Absicherung in Schriftlichkeit, die von allen Gläubigen 
rezipiert werden konnte, vornehmlich in der Form 
des Katechismus' und des Andachtsbuches. Die Schule 
bildete gleichsam die Schnittstelle ineinandergreifen-
der Verchristlichungsbestrebungen: sie führte ins 
Christsein ein; sie leistete die Hauptarbeit der Kate-
chese; sie vermittelte elementare religiöse Kulturtech-
niken, vor allem das intensive Lesen eines begrenzten 
Textcorpus als Einübung in die meditative Anäacht, 
in Herzensbildung, praxis pietatis und ein aus der 
neutestamentlichen aedificatio abgeleitetes, nicht nur 
rein ,gefühliges' Verständnis von Erbauung. 
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Vor diesem Hintergrund erfolgte der Aufbau eines 
flächendeckenden Landschulwesens, dessen Charakter 
wie Gebrechen ich nur kurz skizzieren kann: zu klein 
bemessene Schulfonds, problematische Lehrerbesol-
dung und -ausbildung, Arbeitseinsatz der Kinder, 
lange Ausfallzeiten, weite Wege in ländlicher Streu-
siedlung usw. Doch man darf hier nicht allein aus der 
Perspektive der späteren Aufklärungspädagogik her-
aus die Defizite ansprechen, sondern vom Ausgangs-
punkt der Konfessionalisierung her muß gerade die 
enorme Leistung betont werden. Bildungsalltag in 
einer ländlichen Region wurde in seinen Möglichkeiten 
wie Begrenzungen durch eine komplexe Gemengelage 
von Bedingungsfaktoren strukturiert. Die Schule stand 
außerhalb der tradierten Formen von Wissenserwerb 
und Kompetenzübertragung. Sie wurde dafür zunächst 
auch gar nicht als zuständig angesehen, sondern 
hatte im Rahmen der Konfessionalisierung Recht-
gläubigkeit und vor diesem Hintergrund Anbindung 
an die religiöse Schriftkultur herzustellen. Für dieses 
Ziel aber fehlte die Einsicht nicht, was die tatsächlich 
erreichten Verdichtungen dokumentieren. Wenn das 
Niveau des Glaubenswissens dennoch niedrig, min-
destens schwankend blieb, muß die Erklärung nicht 
in der Institutionalisierung eines Programms, sondern 
im Prozeß des sozialen Umgangs mit diesem Programm 
gesucht werden. 

Der enge Zusammenhang zwischen der Religion als 
korporativer und ritueller Praxis und der noch kaum 
veränderten ländlich-kleinstädtischen Lebensweise des 
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17. und 18. Jahrhunderts ließ Formungs- und Bil-
dungsprozesse der Eliten dort greifen, wo sie nicht 
quer zu den mentalen Dispositionen des Volkes lagen, 
ja diesen entsprachen oder diese verfeinerten (z.B. 
die Sonntagsheiligung oder die Wallfahrt). Sie kamen 
aber nur schwer zum Zuge, wenn sie dem, was in 
langer Dauer mit Religion verbunden, in ihr gesehen, 
gesucht und gelebt wurde, wenig entsprachen (Reli-
gion als Introspektion und als Wiss~n und Reflexion). 
Sie blieben dann' lange Zeit etwas Außerliches, etwas 
der institutionellen Sozialisation (Schule, Katechese) 
Anhaftendes, das mit dem Zurücktreten dieser Institu-
tionen aus der individuellen Lebenssphäre· abgestreift 
wurde und Religion als Praxis in den Vordergrund 
treten ließ. 

4. Religion als soziale Praxis 

Für eine solche Einfügung von Religion in soziale 
Praxis biete ich nur ein Beispiel: den Kampf um die 
Sonntagsdisziplin, wie er in den Sendgerichten her-
vortritt. Der Stand der Disziplin an heiliger Stätte 
war für heutige Vorstellungen zunächst eher gering. 
Der Kirchgang war unregelmäßig, und die Sonntags-
pflicht wurde nur partiell erfüllt. Wer zur Kirche ging, 
blieb selten während des Hochamtes und der Predigt; 
die Kritik am Auslaufen, am Herumstehen auf dem 
Kirchhof, am Schwatzen und am Wirtshaussitzen 
11sub sacro" war so notorisch, daß die tatsächlichen 
Veränderungen dahinter nur statistisch greifbar wer-
den. Während einzelne DorPoewohner überhaupt 
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nur sehr unregelmäßig zur Kirche kamen28, blieb stets 
ein größerer Teil der Gemeinde, vor allem Männer, 
mindestens während einiger Teile der Liturgie und 
der Predigt vor der Kirche stehen, schwatzend und 
spielend, bisweilen auch lärmend und streitend. 
Das änderte sich nur langsam, obwohl es mit einer 
Strafe von 4 Pfund Wachs geahndet wurde. 29 

Dazu kamen gravierendere Begleitdelikte: Es mußte 
ausdrücklich verboten werden, in der Kirche während 
der Liturgie zu schlafen, die Strafe betrug 8 Pfund 
Wachs, den Gegenwert von 2 Rt oder einem mittel-
mäßigen Schwein. 30 Mancher kam betrunken zur 

· Kirche, schlief dann dort ein oder mußte sich über-
geben, wofür 10 Pfund Wachs fällig waren.31 Andere 
begannen in ähnlichem Zustand (,,unterm gottesdienst 
voll gesöffen") zu randalieren oder Lieder zu singen. 32 

Dazu fanden die vielfach handgreiff ichen Streitigkeiten 
und Rivalitäten unter Männern, aber auch unter Frauen 
nicht nur auf dem Kirchhof, sondern auch in der 
Kirche selbst statt. 33 Die Eskalationsschwelle bis hin 
zu Schlägen, Schimpfen und Haarereißen war recht 
niedrig. 34 Die christliche Friedenspff icht im Gotteshaus 
und die Gleichheitsforderung vor dem Herrn stand 
gegen das Rangdenken, das Ehrgefühl und die soziale 
Hierarchie. Gesellschaftliche Geltung spiegelte sich 
auch in der Kirche wider.35 

Dennoch war der Gottesdienst nicht vorerst ein Ort 
des Tumultes; er war vorerst ein öffentlicher Raum, in 
dem die Gesellschaft in der religiösen Erfahrung und 
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in kultischen Vollzügen ihre innere Verfoßtheit und 
ihre Orientierung beging, die Erweiterung der Öffent-
lichkeit in die jenseitige Welt, von der man sich unab-
dingbar abhängig wußte. Das vermeintlich ,unan-
gepaßte' Verhalten stand dazu nicht unbedingt im 
Widerspruch. Denn für die korrekte Liturgie, den 
,richtigen Ritus' (Arnold Angenendt), beanspruchte die 
Gemeinde ihren Kultdiener. Niemand war aufgrund 
der religiös-ökonomischen Austauschbeziehungen 
zwischen Pfarrer·und Dorf so streng in einer religiösen 
Bringeschuld wie er. Doch die allseits geteilte Unab-
dingbarkeit des Religiösen führte dazu, daß sich 
Wahrnehmung und Verhalten in unterschiedlichen 
Gruppen phasenverschoben veränderten. Im Unter-
schied zum Protestantismus vollzog sich die Konfes-
sionalisierung der Katholiken weniger streng und 
weniger als Gegensatz denn eher als kontrollierende 
Einhegung der religiösen Kultur der breiten Bevölke-

. rung, als Abtrennung, Konzentration und Verein-
deutigung - Gläubigkeit wurde ,ausgerichtet'. 

Die Erfolge dieser Bestrebungen sind nicht leicht zu 
beschreiben. Der Küster von Senden bekannte 1680 
kläglich, er könne nicht die Namen derer nennen, 
die sich während des Gottesdienstes auf-iaem Kirchhof 
aufhielten; alle seien in diesem Sinne schuldig. 36 In 
den 1680er Jahren kam es zu Kollektiwerurteilungen 
ganzer Sauerschaften und Kirchspiele. 37 Doch das 
massenhafte „Auslaufen" war je länger je mehr nur 
während der Predigt üblich. Die Messen hingegen 
füllten sich so, daß kleinere Landkirchen zu bersten 
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drohten. Die Bevorzugung des Kultes gegenüber der 
Bildung von Wissen und Gewissen ist augenfällig, fügt 
sich aber in jenen Mentalitätszug ländlicher Religio-
sität, der den unmittelbaren Kontakt mit den heiligen 
Geheimnissen in seiner Wirksamkeit weit höher ein-
schätzte als den Effekt von Belehrung, Ermahnung 
und „Aneiferung". Dieses Moment wurde durch den 
im nachtridentinischen Katholizismus vorherrschenden 
sakramentalen Objektivismus verstärkt. 

Wirksame Reform war nur durch die bedingte 
Kooperation von Bevölkerung, Pfarrgeistlichkeit und 
archidiakonaler Obrigkeit zu erreichen. Der äußer-
liche Fremdzwang durch Erziehung mußte über 
Generationen hinweg in einen Selbstzwang überführt 
werden, so daß die Ordnung des religiösen Vollzugs 
zu einem Bestandteil gesellschaftlichen Lebens wurde. 
Etappenweise und schichtgebunden bildeten die Sonn-
tagsheiligung durch Meßbesuch und das gesittete 
Benehmen in der Kirche nach und nach einen Bestand-
teil des allgemeinen Selbstverständnisses. Das Heil 
des einzelnen wie der Gemeinschaft wurde damit 
eng verwoben. Die grundlegenden Heilstatsachen von 
Erbsünde und Sünde, von Kreuzestod und Erlösung, 
von der Aktualisierung dieser Zusammenhänge im 
Ritus der Messe und von der Heilsamkeit ehrfürchtiger 
Anwesenheit wurden im Verlauf der Konfessionalisie-
rung zu einem unhinterfragbaren Destillat intensiver 
ländlicher Christianität. Gleichzeitig begann „Kirch-
lichkeit" sich sozial aufzuspalten. Während ein Groß-
teil der Dorfgesellschaft dem Ritus die geschuldete 
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Reverenz erwies, wurde „Unkirchlichkeit" zu einer 
Angelegenheit für Außenseiter und Arme, für solche, 
denen man in Ermangelung materieller Güter nur auf-
tragen konnte, zur Strafe Rosenkränze zu beten oder 
sich einer anderen geistlichen Strafe (poena spiritualis} 
zu unterwerfen.38 Entscheidend ist, daß die Gemeinde 
gewohnheitsmäßiges Fernbleibens als Gottesleugnung 
zu betrachten begann und daran, erneuter Hinweis 
auf eine veränderte Lage, Anstoß nahm. Christianität 
und ,Anständigkeit' verschmolzen ebenso wie ,Sitte' 
und Moral. Wer sich für seine Erlösung einsetzte, 
arbeitete gleichzeitig an seiner Reputation. Ehre, 
Sauberkeit, sozialer Rang, Disziplin und Frömmigkeit 
bildeten ein Amalgam, ein „Habitusensemble" (Alois 
Hahn). Selbst die sonntägliche Kleidung repräsentierte 
in der Intensität der Wäschepflege die Reinheit der 
Seele. 

Bei der Überführung eines Programms religiöser 
Formierung in einen Prozeß sozialer Transaktionen 
wurden also erhebliche Umbauten vorgenommen. 
Die Gesamtgemeinde bildete gleichsam die Vermitt-
lungsinstanz zwischen den religiösen Programmen 
der kirchlichen Institution und den einzelnen Personen 
der Gesellschaft. Auf diese Weise konnten sich die 
Gemeinden mit Hilfe der kirchlichen Strafinstanzen 
mit jenen aus ihren Reihen auseinandersetzen, die 
die geschlossene Disziplin nicht übten. Das öffentlich 
bezeigte katholische Bekenntnis wurde in die Sprache 
von Rang, Ehre und Zugehörigkeit übersetzt. Wer 
daran nicht teilhaben konnte oder wollte, verfiel der 
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Ächtung und der Scham. Aber in diesem Prozeß wur-
den je eigene soziale Mechanismen ländlicher Ge-
meinschaften zur Einübung von 11konstanten Motiven" 
(Max Weber) und bleibenden Verhaltensmustern 
wirksam. Die katholische Lebensform wurde zu einem 
Teil des individuellen und gesellschaftlichen ,Selbst'. 
Pfarreien errichteten - freilich unter dem Eindruck von 
Moralpredigt und Strafdrohung - innerliche „Scham-
schranken"39. Diese verhinderten, daß die zentralen 
religiösen Sinnzusammenhänge und liturgischen 
Vollzüge ignoriert oder verächtlich gemacht werden 
konnten. Diese Haltungen rührten aus dem gemeind-
lichen Wissen um den unabdingbaren und absoluten 
Stellenwert des Heiligen. Erst diese Gemeinsamkeit 
des Wissens und des Tuns ermöglichte überhaupt 
das Ankommen der tridentinischen Katholizität in den 
Gemeinden. ,,Funktionieren kann das System nur, weil 
die von ihm zugrundegelegten christlichen Normen 
und Theologumena von den Betroffenen geteilt und 
mitgetragen werden."40 

Doch das setzte voraus, daß die Formierung den 
sozialen und geistigen Raum nicht antastete, den die 
Kirche als Bezugspunkt des Lebens schon immer auf-
gebaut und dargestellt hatte. Die ,Kirche im Dorf' bil-
dete die Katholizität des einzelnen wie der Gemeinde 
gleichursprünglich aus, weil die „Entdeckung des 
Selbst" (Jacob Burckhardt) in einer bewußten Bezie-
hung zu den Gruppen geschah, denen man ange-
hörte, und weil „die Grenzen um das - geistige wie 
körperliche - Selbst nicht immer klar und fest umrissen 
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waren. "41 Der tridentinische Katholizismus ermöglichte 
eine christliche Lebensform, in der unter den früh-
neuzeitlichen Lebensbedingungen Selbstfindung und 
Rollenzwang keine Gegensätze darstellten, sondern 
wie zwei Seiten einer Medaille zusammengehörten. 
Selbstbewußtsein erwuchs aus der Zugehörigkeit zur 
Gemeinde und ihren Ordnungen, die das diesseitige 
Leben sicherten und das jenseitige verhießen. Wie die 
bäuerliche und handwerkliche Wirtschaft, Haus und 
Hof, die Arbeit, die Familie und die Verwandtschaft 
gehörte die katholische Religion zu dem, was „Inter-
essendominanz" (Karl Sigismund Kramer) beanspru-
chen konnte und erheblichen Einfluß auf die übrigen 
Bereiche des alltäglichen und außeralltäglichen 
Lebens ausübte. 

Auf diese Weise soll nicht der Eindruck erweckt wer-
den, die Aneignung des tridentinischen Katholizismus 
sei nur von Pragmatik und Ber~~hnung im Umgang 
mit dem Heiligen und von der Ubertragung mensch-
licher Erfahrungen in göttliche Sphären bestimmt ge-
wesen. Die Frömmigkeit der Laien stand nicht in einem 
reinen Gegensatz zur Religion der Eliten und war 
auch nicht mechanisch von ihrer Ökonomie oder ihrer 
Herrschaftserfahrung abhängig. Aber zwischen ollen 
diesen Faktoren galt es zu vermitteln, und diese oft mit 
Behelf gepaarten Vermittlungen haben die Aneignung 
und Umsetzung dieser katholischen Lebenswelten 
geprägt. Diese Aneignung geschah selektiv, wenig 
gerichtet auf die Erneuerung und Ausrichtung der eige-
nen Biographie: der Hauptakzent war Heilserwortung, 
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nicht Veränderung des eigenen Lebens. Und es gab 
keine Religion neben der Familie, neben der Natur 
und der naturalen Wirtschaft, in einem geistlichen 
Territorium, wie schon mehrfach erläutert, schon gar 
nicht neben den verschiedenen Formen von Herr-
schaft. Statt des Nebeneinanders war ein Ineinander 
traditionaler Mischverhältnisse typisch. Dieses Inein-
ander aber war nicht logisch, nicht konsistent, nicht 
frei von Widersprüchen, die sich aus den Ansprüchen 
ergaben, die von Moral und Herrschaft, von Ehre und 
materiellen Interessen, von Emotion und Heilsangst 
an die Religion herangetragen wurden. Unter diesen 
Gegebenheiten als religiöser Mensch zu leben, kon-
frontierte mit gegensätzlichen Aufgaben. Hier lagen 
die Gestaltungszwänge, aber auch die Gestaltungs-
möglichkeiten des religiösen Menschen. Es war nicht 
immer leicht, zwischen den obrigkeitlichen Regeln 
und den Erfordernissen des individuellen und sozialen 
Lebens, zwischen Familie und Geschlecht, Haus und 
Hof, Seelenheil und ewigem Leben, kurz: zwischen 
sozialen, moralischen, ökonomischen und religiösen 
Pflichten praktisch zu handeln. Aber genau in diesem 
Grenzbereich von Vermittlung und Behelf wurde, 
um die theoretische Fragestellung vom Beginn auf-
zugreifen, das Programmatische in Prozeßkategorien 
übersetzt und wandelte sich die Eindeutigkeit eines 
fest umrissenen Glaubenskanons in die Vieldeutigkeit 
von Katholizität als sozialer Praxis. 

Konfessionalisierung als Bildung hingegen, gepaart 
mit Versittlichung und Verfleißigung, markierte gerade 
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in ihrer Konzentration auf die Erziehung der nach-
wachsenden Generation einen ersten Schritt gesell-
schaftlicher Differenzierung. Die Ausgliederung eines 
zentralen Sozialisationsfeldes aus den gemeinschaft-
lichen Lebens-, Arbeits- und Feierformen der länd-
lichen Gemeinschaft und ihre Institutionalisierung mit 
je eigenen Sinnentwürfen führte auch dazu, daß die 
Religion anfanghaft zu einem separaten Regelwerk 
und Deutungsschema in enger Anbindung an die 
Schriftkultur der geistlichen Eliten wurde, die mit dem, 
was das Volk als Religion praktizierte und von ihr 
erhoffte, nicht immer übereinstimmen mußte. Obwohl 
diese Anbindung des religiösen Wissens an die 
Schriftkultur der Elite stets von deren Ordnungsvor-
stellungen begleitet war, hat dieser Prozeß die Sinn-
weiten der Gebildeten und der Illiteraten einander 
langsam anzunähern und zu verflechten begonnen. 
So sehr das zunächst etwas gleichzeitig Dominierendes 
wie Herablassendes hatte - diese Verflechtung bildete 
die unabdingbare Voraussetzung für die nachfolgende 
Demokratisierung des Wissens. 
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